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Abstract: «Die Angst vor der Unbeherrschbarkeit der Sprache ist kaum weniger groß als die Angst vor
dem Artefakt. Sie wird immer neu trockengelegt, systematisiert, in eine Scheinsicherheit ge-
bracht. Damit wird ihr Wesen verkehrt. Die Sprache ist genauso anarchisch wie das Kunstwerk.
Das Ich beruht auf einem nicht beherrschbarenWechselspiel zwischen Kunstwerk, Sprache und
Umwelt, und nicht auf einer Verregelung der von der Welt distanzierten Begriffe.» (Bredekamp
2012, S. 71).

1. Einleitung1
Um das Wissen von den Rechtsbegriffen aufzuspüren und zu ermessen, muss man bei ihrem Gebrauch die
beiden unterschiedlichen Ebenen ihrer Verwendung, nämlich die bürgerliche und die philosophisch-wissen-
schaftliche unterscheiden, da nach Arnheim «die Sprache hauptsächlich abhängig ist von der Wahrnehmung,
in der sie ihr Fundament hat».
Der Grund, wann der juristisch vorgebildete Mensch die Rechtsbegriffe überhaupt einsetzt, ist einerseits, um
sich seiner juristischen Gedanken bewusst zu werden und sich diese einzuprägen und andererseits, mittels der
bestehenden Rechtsbegriffe die subjektive Sicht eines Gedankengangs anderen mitzuteilen.
Hierin fußt die Problematik des Wissens um die Unvollkommenheit der Rechtsbegriffe parallel zu Leibniz’
generalisierten Unvollkommenheit derWorte, denn der Sinn der juristischen Verwendung von Rechtsbegriffen
liegt in der Generalisierung von Rechtsvorgängen, die der Erleichterung des Umgangs des bürgerlichen Lebens
mit der Rechtskommunikation dient. ImGegensatz dazu liegt der philosophisch-wissenschaftlicheGebrauch in
der genauen Begriffsbildung, was nach Leibniz in der sicheren Wahrheit in allgemeinen Sätzen zum Ausdruck
kommt.2 Da die Jurisprudenz als eigene Wissenschaft auf genaue und allgemein gültige Begriffsbildungen
angewiesen ist, ist es notwendig, die Schwierigkeiten bei der Begriffsbildung und ihrer Weitergabe an Dritte
zu erkennen, zu spezifizieren und darzustellen. Denn es ist nach Leibniz eine Herausforderung, «die Idee,
die jedes Wort» -und somit aus meiner Sicht auch jeder Rechtsbegriff- «bezeichnet hat zu erkennen und zu
behalten».
Um die erkannten Ideen zu behalten, die im Gehirn auf der visuellen Ebene entstanden sind, stellt sich hierbei
die Frage, in welcher Form das Wissen um die Ideen anderen mitgeteilt werden sollte und kann und ob der

1 Der hier dargestellte Beitrag ist nicht in dienstlicher Eigenschaft verfasst und gibt ausschließlich die private Meinung des Verfassers
wieder.

2 K 2011, S. 80 ff.
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bisher als einzig und allein als wahrer Weg der linearen Wissensvermittlung von Rechtsbegriffen angesehene
und akzeptierte lineare Weg nicht neu auf seine visuellen Möglichkeiten überdacht werden sollte.
Auch die mögliche Divergenz von Wortbedeutung und realer Wesenheit des Wortes spielt hierbei eine Rolle,
genauso wie die Bezeichnung der Modi, die so Leibniz «dem Zweifel und der Unvollkommenheit ausgesetzt
sind». Wenn die Idee der Modi sich mannigfaltig zusammensetzt, wie dies bei den meisten Rechtsbegriffen
der Fall ist, so bedeuten sie im Geiste zweier verschiedener Personen selten genau dasselbe und das Gesag-
te oder das Geschriebene ist oft mehrdeutig. Hier spricht Leibniz die Begriffe der Jurisprudenz an, die oft
von moralischen Vorstellungen geprägt sind und deren lineare Vermittlung durch Worte – somit auch durch
Rechtsbegriffe – doch regelmäßig Verständnisprobleme aufwirft. Die soziologische Zeit-Entwicklungsachse
muss hierbei bei der Betrachtung der juristischen Termini bezüglich ihrer Verständlichkeit und der daraus
resultierenden Herausforderung der Entschlüsselung der Begrifflichkeiten Berücksichtigung finden.
Nach Leibniz entsteht auch Streit über den Sinn der Worte und die Eigentümlichkeit der Sprache, obwohl der
allgemeine Gebrauch diesen bei der gewöhnlichen Unterhaltung hinlänglich regelt.3

Oft werden Rechtsbegriffe sowohl von den juristisch vorgebildeten, als auch von den ungebildeten Menschen
ohne große Überlegung verwendet und es stellt sich heraus, dass die Leute mit denselben Fachtermini ver-
schiedene Rechtsinhalte und Begrifflichkeiten verbinden. Diese Schwierigkeiten in der Kommunikation wer-
den umso deutlicher, je mehr man auch den zeitlichen Zusammenhang und den soziologischen Hintergrund
mit einbezieht. Ein Rechtsbegriff, der vor längerer Zeit geprägt wurde und den damaligen moralischen Vor-
stellungen entsprochen hat, kann seine Bedeutung in der heutigen Zeit verändert haben. Beim zweifelhaften
Verständnis sind allerdings die Rechtsbegriffe davon ausgenommen, «wenn sie Vorschriften über das, was wir
glauben oder tun sollen, enthalten».
Oft führen aber auch mangelhafte Übersetzung und die falsch verstandene Auslegung der Gelehrten zu Miss-
verständnissen bei der Wortbildung und Deutung der Begriffe. Trotzdem sagt Leibniz, liegt es in unserer
Macht, die Bezeichnungen wenigstens in irgendeiner Gelehrtensprache festzustellen und sich über sie zu «ver-
ständigen». Da Leibniz diese von ihm so bezeichnete Gelehrtensprache an dieser Stelle nicht weiter definiert,
lässt er so die Folgerung zu, dass ein «Verständlich machen» nicht nur auf der linearen Ebene erfolgen muss,
um ein «allgemeines Verständnis» der Ideen zu bewirken.
Es kann vielmehr auch die visuelle Ebene bei der Bildung von Rechtsbegriffen hilfreich sein, denn dass Rechts-
begriffe allein aus Ihrer Linearität heraus betrachtet, häufig zu Missverständnissen führen, wie Leibniz übri-
gens für Worte im allgemeinen dargelegt hat, ist unzweifelhaft.
So wie Leibniz feststellt, dass die Ideen die zuverlässigsten und nützlichsten sind, so kann festgestellt werden,
dass die Natur oft visuell arbeitet und sie auch vielfach ihre Ideen auf der Visualisierung begründet.
Dies würde für die Linearität des Wissens bedeuten, das Visuelle nicht länger als Möglichkeit der Wissens-
vermittlung zu ignorieren und alle Worte durch Visualisierungen, z.B. multisensorische (oder, wer die allum-
fassende Begrifflichkeit scheut, nur generalisierend durch bildliche) Darstellungen zu ersetzen, die nur noch
gebündelte Rechtsbegriffe oder aber zukünftig keine Worte mehr enthalten!? Hierbei müssen neue Wege der
Visualisierung miteinbezogen werden, die über eine Ikonisierung hinauszugehen haben.4

Ob man nun weit zurück auf Leibniz oder in die jüngere Zeit auf McLuhan/Fiore, Virilio, Lyotard, Derrida
oder sogar Sloterdijk zurückgreift mag dahingestellt bleiben.5 Tatsache ist, dass die visuelle Jurisprudenz ihre
Daseinsberechtigung auch aus der Philosophie erhält.

3 K 2011, S. 97.
4 Zu den neuen Wegen vgl. K 2011, S. 31 ff. mit weiteren Nachweisen. Vgl. auch K 2014, S. 122–141 mit weiteren Nach-

weisen.
5 In Anlehnung an die Ausführungen von D 2015, S. 7.
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2. Visuelle Jurisprudenz versus Visuelle Philosophie
Auch in der Philosophie lässt sich eine Häufung visueller Elemente beobachten. Ist somit die Visuelle Jurispru-
denz gleichbedeutendmit der Visuellen Philosophie? In der visuellen Philosophie geht es nicht um visualisierte
Philosophie – «also um die nachträgliche und akzidentelle Verbildlichung eines originär diskursiven oder gar
rein geistigen Denkens –, sondern um Bildlichkeit im Philosophieren».6

«Visuelle Philosophie erweitert das Denken bis in die Unbegrifflichkeit hinein und zieht aus der theoretischen
Nobilitierung bildlicher Beweiskraft die praktische Konsequenz, ohne Scheu vor piktoralen Elementen zu
philosophieren».7

Eine überwiegende Mehrheit der Philosophen ist sich einig, dass Bilder in der Philosophie häufig eine bloß
vermittelnde Funktion haben, aber nicht auf diese Funktion beschränkt sind.
«Die epistemische Relevanz, die Bildern zugestanden wird, wird hingegen unterschiedlich bewertet: Sie be-
wegt sich innerhalb eines Spektrums, dessen Pole man mit ‹allgemeingültiger Beweis› und ‹individueller
Denkanstoß› bezeichnen könnte. Sind Bilder verbindliche, niedrigschwellige Wissensspeicher oder besteht
ihre Wirkung eher in einer fragilen, sich nicht umstandslos entfaltenden, Intensität? Weiterhin ist fraglich ob
die Bilder in der Philosophie und in ihrer kulturellen Relevanz seit ihren Anfängen unvermindert groß bzw.
unvermindert klein sind. Außerdem ist fraglich ob den Bildern in der Philosophie in Zeiten vonMedienvielfalt
und Erkenntnispluralismus eine bislang unbekannte Bedeutung zukommt»?8

Auf das Koordinatensystem der visuellen Philosophie lässt sich ein aktuelles Koordinatensystem der visuellen
Jurisprudenz legen, das mit den gleichen Polen eine interessante Auswertung ergibt.
Indizes9:

– Unverminderte Relevanz von Bildern in der Philosophie
– Bislang ungekannte Relevanz von Bildern in der Philosophie
– Bild als individueller Denkanstoß
– Bild als allgemeingültiger Beweis

Abbildung 1: Koordinatensystem nach Depner (2015)

6 So D 2015, S. 9.
7 So D 2015, S. 10.
8 So D 2015, S.14.
9 Indizes und Pole nach D 2015, S. 14.
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Abbildung 2: Koordinatensystem nach Khalil (2017)

3. Conclusio
Als Conclusio kann sich daraus folgendes ergeben:
Der Status quo der visuellen Philosophie befindet sich m.E. noch in einer Vorstufe der Diskussion zum Zweck,
Nutzen und Rechtfertigung der pictoralen Elemente.
Die visuelle Philosophie verbleibt also eher in dem theoretischen Diskurs verhaftet, inwieweit «Bilder» als in-
tellektuell, soziologisch und kulturell relevant betrachtet werdenmüssen oder sollten. Diese Eckpfeiler ergeben
für die Visuelle Philosophie ein Koordinatensystem, welches auch auf die Visuelle Jurisprudenz übertragen
werden könnte.
Die Visuelle Jurisprudenz ist aus meiner Sicht eine Stufe weiter in der Diskussion. Sie sucht nunmehr nach
praktikablenWegen, in einer Synthese aus linearen Elementen der Vergangenheit undGegenwart und technolo-
gischen Elementen der Gegenwart und Zukunft um einen visualized turn (nicht visualizing turn!) zu erreichen.
Während die Visuelle Philosophie in der Metaebene verbleibt, kann sich die Visuelle Jurisprudenz durch das
praxisbezogene Recht (Alltagseinsatz als dritte Gewalt durch Richterinnen und Richter, Staatsanwaltschaft,
Anwaltschaft, Verwaltungsjuristen, Rechtspfleger etc.) wesentlich weiter entwickeln, als es die Visuelle Phi-
losophie möglicherweise für notwendig erachtet. Meines Erachtens nach trennen sich nunmehr die Wege der
Visuellen Jurisprudenz von der Visuellen Philosophie, da keine visualisierte Philosophie, anders bei der «vi-
sualisierten» Jurisprudenz, angestrebt wird.
Trotzdem erkennt sie diese Sichtweisen wohl als relevant für die Bilder in der Philosophie an. Eine Rele-
vanz oder ein allgemeingültiger Beweis der praktischen Anwendung finden in der visuellen Philosophie m.E.
bisher – mit Ausnahme des seit 1991 erschienen dtv-Atlas Philosophie von Kunzmann und Burkard – kaum
Beachtung.
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